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Präambel 
 

Aufgrund des § 9 Abs. 3 des Gesetzes zum Schutz von Luftverunreinigungen, 

Geräuschen und ähnlichen Umwelteinwirkungen (Landes-Immissionsschutzgesetz – 

LImschG NW) vom 18.03.1975 (GV NW S. 232), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

01.02.2022 (GV. NRW. S. 122) und § 3 Abs. 2, 3 und 4 der Verordnung zur Übertragung 

von Ermächtigungen, zur Regelung von Zuständigkeiten und Festlegungen auf dem 

Gebiet des Gewerberechts (Gewerberechtsverordnung – GewRV NRW) vom 17.11.2009 

(GV. NRW. S. 626) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.07.2019 (GV. NRW. S. 366) 

jeweils iVm. §§ 27 ff. des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden 

(Ordnungsbehördengesetz – OBG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13.05.1980 (GV NW S. 528), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.06.2021 (GV. NRW. 

S. 762) wird von der Gemeinde Rommerskirchen als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß 

Beschluss des Rates vom 23.06.2022 für das Gemeindegebiet verordnet: 

 
 

§ 1 Schutz der Nachtruhe 
 

Für die jährlich stattfindenden Schützenfeste im Gebiet der Gemeinde Rommerskirchen 

wird für den jeweiligen Ortsteil abweichend von § 9 Abs. 1 LImSchG bestimmt, dass in 

der Zeit von 02:00 Uhr bis 06:00 Uhr Betätigungen verboten sind, welche die Nachtruhe 

zu stören geeignet sind.  

 

§ 2 Verkürzung der Sperrzeit 
 

Die allgemeine Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften wird während der jährlich 

stattfindenden Schützenfeste im jeweiligen Ortsteil der Gemeinde Rommerskirchen wie 

folgt verkürzt: 

 

In den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag, Sonntag auf Montag, 

Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch beginnt die Sperrzeit jeweils um 03:00 

Uhr.  

 

 

Rommerskirchen, den 23.06.2022 

Der Bürgermeister 

Gez. 

 

Dr. Martin Mertens 


